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Beschlussesentwurf: 
 
§ 1 Absatz 1 soll lauten: 
1 Dieses Gesetz bezweckt die Sicherstellung der Missbrauchsbekämpfung mit geeigneten Mitteln 
im Zusammenhang mit der Unterstützung von Unternehmen, welche aufgrund der Natur ihrer 
wirtschaftlichen Tätigkeit von den vom Bund angeordneten Massnahmen zur Bekämpfung von 
Covid-19 im Sinne eines Härtefalls oder in anderer Weise besonders betroffen sind. 
 
§ 5 Absatz 1 soll lauten: 
1 Die Fachstelle Standortförderung und das Departementssekretariat des Volkswirtschaftsdepar-
tements dürfen zur Missbrauchsbekämpfung Dritte beiziehen und mit diesen Leistungsverein-
barungen abschliessen. § 4 sowie die §§ 6 und 7 sind analog anwendbar. 
 
§ 8 Absatz 1 soll lauten: 
1 Die Fachstelle Standortförderung und das Departementssekretariat des Volkswirtschaftsdepar-
tements sind berechtigt, dem Steueramt systematisch alle Unternehmen, welche Härtefallmass-
nahmen oder kantonale Unterstützungsmassnahmen erhalten haben, sowie den jeweils zu-
gesprochenen Beitrag zu melden. 
 
§ 9 Absatz 1 Buchstabe a soll lauten: 
a) des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur 
Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) vom 25. September 20201); 
 
Änderungsantrag der Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission: 
 
§ 5 Absatz 1 soll lauten: 
1 Das Volkswirtschaftsdepartement darf zur Missbrauchsbekämpfung Dritte beiziehen und mit 
diesen Leistungsvereinbarungen abschliessen. § 4 sowie die §§ 6 und 7 sind analog anwend-
bar. 
 
§ 8 Absatz 1 soll lauten: 
1 Das Volkswirtschaftsdepartement ist berechtigt, dem Steueramt systematisch alle Unterneh-
men, welche Härtefallmassnahmen oder kantonale Unterstützungsmassnahmen erhalten 
haben, sowie den jeweils zugesprochenen Beitrag zu melden. 
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Im Übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf des Regierungsrats und dem Änderungsantrag 
der Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission und der Finanzkommission. 
 
 

Für die Redaktionskommission 
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